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Verordnung über das Naturschutzgebiet „Kies- 
und Sandgrube von Dudenhofen“ vom 29. März 
1995 

Auf Grund des § 16 Abs. 2 und des § 17 Abs. 1 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes vom 19. September 
1980 (GVBI. I S. 309), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19. Dezember 1994 (GVBl. I S. 775), wird, nach-
dem den nach § 29 des Bundesnaturschutzgesetzes  
i. d. F. vom 12. März 1987 (BGBl. I S 890), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 6. August 1993 (BGBl. I 
S. 1458), anerkannten Verbänden Gelegenheit zur 
Äußerung gegeben wurde, verordnet: 

§ 1 

(1) Die südlich von Dudenhofen gelegenen ehemali-
gen Abbauflächen werden in den Grenzen, die sich 
aus der in Abs. 3 genannten Abgrenzungskarte erge-
ben, zum Naturschutzgebiet „Kies- und Sandgrube 
von Dudenhofen“ erklärt. 

(2). Das Naturschutzgebiet „Kies- und Sandgrube von 
Dudenhofen“ besteht aus Flächen der Fluren 35 und 
36 der Gemarkung Dudenhofen, Stadt Rodgau, Land-
kreis Offenbach. Es hat eine Größe von 16,8 ha. Die 
örtliche Lage des Naturschutzgebietes ergibt sich aus 
der als Anlage 1 zu dieser Verordnung veröffentlich-
ten Übersichtskarte im Maßstab 1:25 000.  

(3) Die Grenzen des Naturschutzgebietes sind in der 
Abgrenzungskarte im Maßstab 1:2 000 festgelegt, in 
der das Naturschutzgebiet durch eine unterbrochene 
schwarze Linie umrandet ist. Die Karte ist Bestandteil 
dieser Verordnung. Sie wird als Anlage 2 zu dieser 
Verordnung veröffentlicht. 

4) Das Naturschutzgebiet ist durch amtliche Schilder 
gekennzeichnet. 

§ 2 

Zweck der Unterschutzstellung ist es, die durch Sand- 
und Kiesabbau entstandenen Wasser- und Sukzessi-
onsflächen als vielfältig strukturiertes Lebens- und 
Rückzugsareal seltener und bestandsbedrohter Tier- 
und Pflanzenarten langfristig zu sichern und zu entwi-
ckeln. Schutzziel ist die Erhaltung und Wiederherstel-
lung ausgedehnter Flachgewässer und einer Reihe 
von Kleingewässern mit vegetationsarmen Uferzonen 
sowie großflächiger, unbeschatteter trockenwarmer 
Rohbodensituationen und vertikaler bzw. horizontaler 
Erdaufschlüsse auf nährstoffarmen Sanden. 

§ 3 

Als Handlungen, die zu einer Zerstörung; Beschädi-
gung oder Veränderung des Naturschutzgebietes 
oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen 
Störung führen können (§ 12 Abs. 2 Satz 1 des Hes-
sischen Naturschutzgesetzes), sind verboten:  

1.  bauliche Anlagen im Sinne des § 2 Abs. 1 der 
Hessischen Bauordnung i. d. F. vom 20. Dezem-
ber 1993 (GVBl. I S. 655) herzustellen, zu erwei-
tern, zu ändern oder zu beseitigen, ungeachtet 
des in § 1 Abs. 2 der Hessischen Bauordnung 

ausgenommenen Anwendungsbereiches oder ei-
ner auf Grund anderer Rechtsvorschriften erteilten 
Genehmigung; 

2. Bodenschätze oder andere Bodenbestandteile 
abzubauen oder zu gewinnen, Sprengungen oder 
Bohrungen vorzunehmen oder sonst die Boden-
gestalt zu verändern; 

3. Inschriften, Plakate, Bild- oder Schrifttafeln anzu-
bringen oder aufzustellen; 

4. Gewässer zu schaffen, zu verändern oder zu 
beseitigen, insbesondere Wasserläufe, Wasser-
flächen oder Tümpel, einschließlich deren Ufer, 
oder den Zu- und Ablauf des Wassers oder den 
Grundwasserstand zu verändern, oder Feuchtge-
biete zu entwässern oder über den Gemein-
gebrauch hinaus Wasser zu entnehmen; 

5.  Pflanzen, einschließlich der Bäume und Sträu-
cher, zu beschädigen oder zu entfernen; 

6.  wildlebenden Tieren, auch Fischen in Teichen 
oder sonstigen geschlossenen Gewässern, nach-
zustellen, sie mutwillig zu beunruhigen, ihre Laute 
nachzuahmen, sie an ihren Brut- oder Wohnstät-
ten zu fotografieren, zu filmen oder dort ihre Laute 
auf Tonträger aufzunehmen, Vorrichtungen zu ih-
rem Fang anzubringen, sie zu fangen, zu verlet-
zen oder zu töten oder ihre Puppen, Larven oder 
Eier, Nester oder sonstige Brut- oder Wohnstätten 
fortzunehmen oder zu beschädigen oder künstli-
che Nist-, Brut- oder Wohnmöglichkeiten zu schaf-
fen; 

7.  Pflanzen einzubringen oder Tiere auszusetzen; 

8.  das Naturschutzgebiet zu betreten; 

9.  zu reiten, zu lagern, zu baden, zu zelten, Wohn-
wagen aufzustellen, zu lärmen, Feuer anzuzün-
den oder zu unterhalten, Modellschiffe 
einzusetzen oder Modellflugzeuge starten oder 
landen zu lassen; 

10.  mit Kraftfahrzeugen oder Fahrrädern zu fahren 
oder Kraftfahrzeuge zu parken; 

11. Kraftfahrzeuge zu waschen oder zu pflegen; 

12. Brachflächen umzubrechen oder zu bewirtschaf-
ten; 

13. Pflanzenschutzmittel anzuwenden; 

14. Hunde frei laufen zu lassen; 

15. gewerbliche Tätigkeiten auszuüben. 

§ 4 

Ausgenommen von den Verboten des § 3 bleiben:  
 

Maßnahmen zur Gestaltung, Sicherung und Regene-
ration des Gebietes im Einvernehmen mit der oberen 
Naturschutzbehörde. 
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§ 5 

Ordnungswidrig im Sinne des § 43 Abs. 3 Nr. 10 des 
Hessischen Naturschutzgesetzes handelt, wer vor-
sätzlich oder fahrlässig: 

1.  entgegen § 3 Nr. 1 bauliche Anlagen herstellt, 
erweitert, ändert oder beseitigt; 

2.  entgegen § 3 Nr. 2 Bodenschätze oder andere 
Bodenbestand teile abbaut oder gewinnt, Spren-
gungen oder Bohrungen vornimmt oder sonst die 
Bodengestalt verändert; 

3.  entgegen § 3 Nr. 3 Inschriften, Plakate, Bild- oder 
Schrifttafeln anbringt oder aufstellt; 

4.  Gewässer schafft oder Gewässer, Gewässerufer 
oder Feucht- gebiete in der in § 3 Nr. 4 bezeich-
neten Art beeinflußt; 

5.  entgegen § 3 Nr. 5 Pflanzen beschädigt oder ent-
fernt; 

6.  wildlebende Tiere, auch Fische in Teichen oder 
sonstigen geschlossenen Gewässern, in allen 
Entwicklungsstufen in der in § 3 Nr. 6 bezeichne-
ten Art beeinträchtigt oder Vorrichtungen zu deren 
Fang anbringt oder ihre Nester oder sonstige Brut 
oder Wohnstätten fortnimmt oder beschädigt oder 
künstliche Nist-, Brut- oder Wohnmöglichkeiten 
schafft; 

7.  entgegen § 3 Nr. 7 Pflanzen einbringt oder Tiere 
aussetzt; 

8.  entgegen § 3 Nr. 8 das Naturschutzgebiet betritt; 

9.  entgegen § 3 Nr. 9 reitet, lagert, badet, zeltet, 
Wohnwagen aufstellt, lärmt, Feuer anzündet oder 
unterhält, Modellschiffe einsetzt oder Modellflug-
zeuge starten oder landen läßt; 

10.  entgegen § 3 Nr. 10 mit Kraftfahrzeugen oder 
Fahrrädern fährt oder Kraftfahrzeuge parkt; 

11.  entgegen § 3 Nr. 11 Kraftfahrzeuge wäscht oder 
pflegt; 

12.  entgegen § 3 Nr. 12 Brachflächen umbricht oder 
bewirtschaftet; 

13.  entgegen § 3 Nr. 13 Pflanzenschutzmittel anwen-
det; 

14.  entgegen § 3 Nr. 14 Hunde frei laufen läßt; 

15.  entgegen § 3 Nr. 15 gewerbliche Tätigkeiten aus-
übt. 

§ 6 

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung 
in Kraft. 

Darmstadt, 29. März 1995 

Regierungspräsidium Darmstadt 
gez. Dr. D a u m 
Regierungspräsident 

StAnz. 17/1 995 S. 1321 
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